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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1967

Norm

ABGB §1304 BI

StVO §5 Abs1 H

Rechtssatz

Es ist nicht richtig, daß die Alkoholisierung eines Verkehrsteilnehmers für das Mitverschulden keine Rolle spiele, weil

das Fahrverhalten als solches objektiv zu betrachten sei, denn es ist nicht gleichgültig, weshalb gegen grundlegende

Fahrregeln verstoßen wird.
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